WINTERSEMINAR 2026

Ing. Magdalena Neuherz, Referat Weinbau
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= Forderungen
® \Weinmarktordnung
®m Landliche Entwicklung

= Weinbaukataster
® Meldungen und Antrage
m Gultigkeit von Pflanzansprichen

= Weingesetz NEU und Erzeugervereinigungen




FORDERUNGEN




DIGITALE FORDERPLATTFORM (DFP) & ID-AUSTRIA

= Um zur DFP zu gelangen ist der Einstieg mit der ID-Austria notwendig
® nicht mit Betriebsnummer und PIN-Code
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RinderNET Flachen Direktzahlungen Milch Engaben Wein

Quelle: AMA Handbuch — Digitale Foérderplattform

Ihre aktuellen eAMA-Informationen T ‘f

o

- Kundendaten Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail Adresse mit. '5

= Kundendaten N3chste verpflichtende PIN Codeanderung am 10.02.2022. “t’

= Kundendaten Ihre letzte Anmeldung erfolgte am 14 09.2022 um 07:02:52 Uhr mit eAMA-PIN-Code. %
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Willkommen eAMA Tipps o
meldung abbrechen g

Ihr Internetserviceportal Nutzungsprotokoll —_— (e]




WEINMARKTORDNUNG




Antragstellung von 01. August bis 30. November moglich

Mindestinvestitionssumme je Fordergegenstand: 2000€ netto

Fordersatz:

m 25% der Nettokosten - Flaschenabfulleinrichtungen und Lagertanks

®m 40% der Nettokosten - Einrichtungen zur Garungssteuerung und
Maischetemperierung

m 30% der Nettokosten = fur alle anderen Investitionen



Referenzkosten
B die Referenzkosten sind im AMA Merkblatt definiert

® wenn die Referenzkosten uberschritten werden, sind 3 Angebote je Fordergegenstand
erforderlich

®m sind keine Referenzkosten festgelegt, mussen bis zu einem Wert von 5 000 € (netto)
ein, uber 5 000 € bis 10 000 € (netto) zwei und uber 10 000 € (netto) drei
Kostenvoranschlage vorgelegt werden




Nicht forderfahig sind z.B. Hydropressen, Wein- und Maischepumpen, Dampfgerate,
Laufsteganlagen, Pressenerh6hungen

Zahlungsantrag:
®m bis zum 30. Juni (31+-Mai) des darauffolgenden Jahres

Sanktionen:
m werden weniger als 80% der beantragten Summe umgesetzt, kommt es zu Sanktionen




Fordervoraussetzungen:

® Rodung eines mind. 15 Jahre
alten Weingartens

B insgesamt mussen mind. 20 Ar
umgestellt werden

auch bei Pflanzrechtstbertragungen moglich

Antragstellung laufend moglich
®m jedoch vor der Auspflanzung!

Fordersatz

Der Forderung betragt pauschal fir:

Férdergegenstand Beihilfe/ha
FG1|Weingartenumstellung 4.830,- €
Weingartenumstellung in der Hanglage 7.650,-€
Weingartenumstellung in der Steillage 12.640,- €
FG2|Boschungsterrassen 8,40 €1fm
MNeuerrichtung oder Rekultivierung von Terrassen
(Beihilfe wird pro Laufmeter Bdschung berechnet!)
FG3 | Mauerterrassen 91,- €/m2

Neuerrichtung oder Rekultivierung von Terrassen
(Beihilfe wird pro m? Mauer berechnet!)

QuellesAMA Merkblatt 58-01 Umstellungsférderung



Weingartenumstellung:

m Umfasst alle notwendigen Schritte zur vollstandigen Neuanlage: Bodenvorbereitung,
Dungung, Auspflanzen, Unterstutzung ...

®m Sorten mussen Empfohlene Sorten laut Steirischem Landesweinbaugesetz sein

m Entweder Sortenumstellung oder Umstellung der Bewirtschaftungstechnik
Die Sortenanderung muss alle angepflanzten Sorten betreffen
Umstellung d. Bewirtschaftungstechnik = max. 2,80m?/Stock + mind. 4 Drahtebenen



Die Forderiode endet 2027!

Investitionsforderung:
®m Antragstellung 01. August 2026 — 30. November 2026
®m Zahlungsantrag bis 30. Juni 2027

Umstellungsforderung:

®m Antragstellung bis spatestens 31. Dezember 2026

m Zahlungsantrag bis spatestens 01. Juni 2027

® Grundsatzlich Zahlungsantrag innerhalb 2 Jahre ab Genehmigung

® jedoch bis spatestens 01. Juni des letzten Jahres der Forderperiode = 2 Jahre




WEINMARKTORDNUNG

?? Erhohung der Fordersatze 7?7



WEITERE INFORMATIONEN...

= Bei der zustandigen
Weinbauberatung ==

Forderungen und Fristen

= AMA-Merkblatt: s e

Ubersicht iiber aktuelle FordermaBnahmen

- www.ama.at

- ,Sektor- und Projektmallnahmen” —
> ,Férderungen/Fristen* i — |
> Bereich Wein — ==

Weinmarktordnung

www.ama.at/dfp/foerderungen-fristen

= Bescheide genau durchlesen!
®m Einspruchsfrist beachten



http://www.ama.at/
http://www.ama.at/

LANDLICHE ENTWICKLUNG




Landwirtschaftliche Nutzflache (LN): mind. 3 ha

Nachweis der beruflichen Qualifikation (z.B. Facharbeiter, mind. 3-jahrige
Betriebsfuhrung bei Antragstellung...)

Verbesserung der Gesamtleistung und der Nachhaltigkeit des Betriebes:
Wirtschaftlichkeitsrechnung

Vorhabensbezogene Voraussetzungen (z.B. Baubescheid, Einheitswertzuschlag,
wasserrechtliche Bewilligung, Pachtvertrag ...)



INVESTITIONEN IN DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE
ERZEUGUNG 73-01

= Untergrenze: mind. 15.000 Euro netto

= max. DurchfUhrungszeitraum 3 Jahre

= Forderantragstellung VOR Projektbeginn - Lieferung und Leistung erst nach
Antragsstellung anrechenbar

= DFP und ID-Austria
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Uberlegungen | Planungsphase DurchfUhrungszeitraum (max. 3 Jahre) Abrechnungszeitraum Behalte-
2ur betrieblichen Projektbeginn Projektbeginn Frist laut verpflichtung
Entwicklung ohne Rechtssicherheit  mit Rechtssicherheit | ©enehmigungsschreiben (5 Jahre)
Verpflichtungszeitraum
» Beratung zur » Rechnungen
» StarkervSchwachen Investitonsforderung und # Kostenanerkennung: Voriage Mindestinhalte > Zahiungsnachiwek » Nach der
» Finanzierbarkeit? Forderantragssteliung > Nachilih Auszahking:
g (et bodchinn) (Kontoaus zug) Anderungen und
» Marktanalyse » Betriebskonzept , Bewirtschafter-
» Projektvorbersitung » Projektumsetzung » Fotodokumentation wechse sind
» Evil Vor-Ort-Kontrolle meldepflichtig




Fordergegenstande Fordersatz (Nettokosten)

Wirtschaftsgebaude 20%
bauliche Investitionen im Bereich Weinproduktion 25%
Hagelschutznetz 30%

Mechanische und thermische

Pflanzenschutzgerate 20%
- Unterstockraumungsgerate

- Keine Mulcher!

Bewasserungseinrichtungen 40%
Maschinen z.B. E-Stapler (nicht gebraucht) 20%
Geblasespritzen (OAIP-Glitezeichen) 20%
Lenkeinrichtigungen (Lenkassistenten, 20%

Lenkautomat)



INVESTITIONEN IN DIVERSIFIZIERUNGSAKTIVITATEN
INKL. BE- UND VERARBEITUNG SOWIE VERMARKTUNG

LANDWIRTSCHAFTLICHER ERZEUGNISSE 73-08
BEISPIELE WEINBAU

Férdergegenstinde
Landwirtschaftlicher Tourismus und Aktivitaten
der Freizeitwirtschaft sowie Bewirtung 25%

(z.B. Urlaub am Bauernhof, Buschenschank)

Be- und Verarbeitung, Vermarktung und
Absatzmaoglichkeiten von Produkten 25%
(z.B. Hofladen, Verarbeitungsraum)




Bezirkskammer Sudoststeiermark:
®m Ing. Georg Grain: +43 3152 2766 4326, georg.grain@lk-stmk.at
m FUr Diversifizierung: BK Weiz (Robert Strahlhofer) - Termine in BK SO

Bezirkskammer Weiz:

B Robert Strahlhofer: +43 3172 2684 56006, robert.strahlhofer@lk-stmk.at

m Ing. Brigitte Friesenbichler: +43 3172 2684 5610, brigitie.friesenbichler@Ik-stmk.at
B Dominik Grabner: +43 3172 2684 5607, dominik.grabner@lk-stmk.at

Bezirkskammer Hartberg-Furstenfeld:
®m Ing. Josef Otter: +43 3332 62623 4634, josef.otter@Ik-stmk.at
®m Ing. Josef Rechberger: +43 3332 62623 46306, josef.rechberger@lk-stmk.at
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WEINBAUKATASTER




Durch Rodung eines im WB-Kataster eingetragenen Weingartens entsteht ein
Pflanzanspruch

Seit 12. Marz 2025 sieht die neue Regelung der VO (EU) Nr. 2025/340 vor, dass die
Einreichung von Genehmigungsantragen fur Wiederbepflanzungen vor dem Ende des
funften Weinwirtschaftsjahres, das auf das Jahr der Rodung folgt, vorgenommen
werden kann.

Um die Regelung fiir O. umzusetzen, muss die nationale Durchfiihrungsverordnung
It. BGBL. Nr. 365 vom 5.12.2016 in Art. 4 § 2 Abs. letzter Satz geandert werden.
,ZAntrage auf Genehmigungen fur Wiederbepflanzungen sind ganzjahrig bis zum Ende
des zweiten auf das Jahr der Rodung folgenden Weinwirtschaftsjahres einzubringen®



Lt. Auskunft BML plant EU weitere Anderungen bei den Pflanzgenehmigungen, diese
mussen ebenfalls in die nat. DurchfuUhrungsverordnung aufgenommen werden.

BML wurde einen Gebrauch der 5 Jahre Frist ohne die nat. DurchflUhrungsverordnung
zustimmen sofern Lander davon gebrauch machen wollen

Erst nach Zustimmung aller weinbautreibenden Bundeslander kann AMA die
Umprogrammierung im digitalen Weinbaukataster vornehmen.



Genehmigungsantrage fur

Wiederbepflanzungen bis zum Ende
des zweiten Weinwirtschaftsja das

auf das Jahr der Rodung ‘\/
elngerelcht werden ko %
erbst 2020
2020 - 31.7.2021
hr nach der Rodung
WJ 1.8.2021 - 31.7.2022
2. Jahr nach der Rodung
WWJ 1.8.2022 - 31.7.2023

Genehmigungsantrage fur
Wiederbepflanzungen bis zum Ende
des funften Weinwirtschaftsjahres, das
auf das Jahr der Rodung folgt,
eingereicht werden konnen

Rodung Herbst 2020
WWJ 1.8.2020 - 31.7.2024
1. Jahr nach der Radung
WWJ 1.8.2021 #21.7.2022
2. Jahr nach cer'tlodung
WWJ 1:86:2022 - 31.7.2023
3.4J&r nach der Rodung
VWG 1.8.2023 — 31.7.2024
4. Jahr nach der Rodung
WWJ 1.8.2024 — 31.7.2025
5. Jahr nach der Rodung
WWJ 1.8.2025 — 31.7.2026
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B Weinbaukataster - Ubersicht Anspriche far Wiederbepflanzung

Aktuell gesetzter Betrieb

HBNR Bewirtschafter

Ubersicht Pflanzanspriiche
Liste aller Pflanzanspriiche () nur giltige Daten anzeigen
(@) alle Daten anzeigen

Meldung Bundesland Bezirk

D ROD_MELD_4 STEIERMARK LEIBNITZ
Details zum Verbrauch von Pflanzanspriichen

Antrag Bundesland Bezirk

NdDN

Summe aktuell verfigbare Pflanzanspriiche fiir Wiederbepflanzung (ha):

Adresse Betrieb

Giltig Von

(Rodung) Giiltig Bis

21.01.2022 31.07.2024

= O

Zuruck SchlieBen

Verfugbare
Flache (ha) Flsche (ha)
0,5051 0,5051

1 von 1 Elementen - 0 selektiert

Datum Antrag Auspflanzfrist

Flache Teilflache
Antrag (ha) (ha)

Keine Elemente vorhanden

X




Landesgesetzblatt

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 17. Dezember 2025

110. Verordnung: Ausmal} der Neuauspflanzungen

110. Verordnung der Steiermirkischen Landesregierung vom 11. Dezember 2025, mit der
das Ausmal} der Neuauspflanzungen geregelt wird

Auf Grund des § 6 Abs. 1 des Steiermédrkischen Landesweinbaugesetzes 2020, LGBI1. Nr. 91/2020,
zuletzt in der Fassung LGBI. Nr. 68/2025, wird verordnet:

§1
Hochstgrenze
Die Hochstgrenze fiir die Genehmigung von Neuauspflanzungen betrédgt 0,1 Hektar.
§2
Zeitlicher Geltungsbereich
Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2026 in Kraft und mit 31. Juli 2026 aufler Kraft.

Fiir die Steiermirkische Landesregierung:

Landeshauptmann Kunasek



Antragstellung Neuauspflanzgenehmigung ausschliel3lich mittels Online-Formular der
AMA im Zeitraum 15.01 — 15.02 unter Anschluss der Lagenbeurteilung (30.11 des
Vorjahres) moglich

Antragstellerin/Antragsteller muss zum Zeitpunkt der Antragstellung Uber Weinflachen It.
WB-Kataster verfigen und eine ausreichende berufliche Qualifikation (min.

Facharbeiterin/Facharbeiter fUr WB — allgemeiner Facharbeiterbrief zu wenig)
nachweisen.



Ubersteigt die beantrage Neuauspflanzgenehmigung die zu Vergebende
Neuauspflanzgenehmigung erfolgt Bewertung der Antrage durch
Weinbaukatasterstelle.

Bewertung nach folgenden Kriterien

® Junglandwirte-Regelung, durchschnittl. Hangneigung der beantragen Flache,
VergrolRerung kleinerer und mittlerer Betriebe, biologische oder nachhaltige Produktion

(Zertifizierte Kontrollstellen).

Auspflanzung hat binnen 3 Kalenderjahren ab Genehmigung zu erfolgen.



Durch Rodungsmeldung einer im Weinbaukataster eingetragen Weinflache

entsteht ein Pflanzanspruch

Es gilt: Ubertragung von Pflanzanspriichen nur innerbetrieblich mdglich

Wie konnen Pflanzanspruche von Betrieb A zu Betrieb B ubertagen werden?
Bepflanzte Weingartenflache muss von Betrieb B in Bewirtschaftung sein (z.B: Pachtvertrag),

Bewirtschaftung muss dem Weinbaukataster mittels Meldung einer
,Bewirtschaftungsanderung”“ mitgeteilt werden

Betrieb B meldet mittels ,Rodungsmeldung” die Rodung des Weingartens (Fotodokumentation)
nach erfolgter Rodung. Daraus ergibt sich ein Pflanzanspruch fur den Betrieb B

Betrieb B stellt einen Antrag zur ,Genehmigung einer Weingartenwiederbepflanzung“ max.
in dem Ausmalf der Rodungsflache. Mit dem Antrag muss die Lageneignung der zur
Auspflanzung vorgesehenen Flache nachgewiesen werden

Wird der Antrag seitens der Weinbaubehorde schriftlich genehmigt ist die Ubertragung des
Pflanzanspruches abgeschlossen und das Pachtverhaltnis von der gerodeten Weinflacheskann
aufgelost werden.



VIELEN DANK FUR DIE
AUFMERKSAMKEIT
& ALLES GUTE!

vhagen/stock.adobe.com

3
O
e
o]

;




	Standardabschnitt
	Folie 1: Winterseminar 2026
	Folie 4: Themen
	Folie 5: Förderungen
	Folie 6: Digitale förderplattform (DFP) & ID-Austria
	Folie 7: Weinmarktordnung
	Folie 8: Investitionsförderung
	Folie 9: Investitionsförderung
	Folie 10: Investitionsförderung
	Folie 11: Umstellungsförderung
	Folie 12: Umstellungsförderung
	Folie 13: Ende der Förderperiode
	Folie 14: Weinmarktordnung
	Folie 15: Weitere Informationen…
	Folie 16: Ländliche Entwicklung
	Folie 17: Fördervoraussetzungen 73-01
	Folie 18: Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung 73-01
	Folie 20: 73-01 Beispiele Weinbau
	Folie 21: Investitionen in Diversifizierungsaktivitäten inkl. Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 73-08
	Folie 22: Kontakte Investitionsberatung
	Folie 23: Weinbaukataster
	Folie 24: Änderung Gültigkeit Pflanzanspruch 
	Folie 25: Änderung Gültigkeit Pflanzanspruch 
	Folie 26: Beispiel Gültigkeit Pflanzanspruch 
	Folie 27: Übersicht Pflanzanspruch 
	Folie 28: Vergabe Pflanzgenehmigung 2026
	Folie 29: Vergabe Pflanzgenehmigung 2026
	Folie 30: Vergabe Pflanzgenehmigung 2026
	Folie 31: Übertragung von Pflanzansprüchen
	Folie 49: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit  & alles Gute!


